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"Nördliche Innenstadt"

Textteil vom 12.10.2010
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Stuttgart, 12. Oktober 2010                                                               



Freie Planungsgruppe 7              Seite 2

Änderungen

Bezeichnung Seite Textteil vom 23.03.2010 Seite Textteil vom 12.10.2010

A Bestandteile
Bebauungsplan

Gutachten
Förmliche
Bestandteile der
Begründung

B Rechtsgrundlagen
4. Landesbauordnung

2 - Zeichn. Teil (Lageplan mit Zeichenerklärung)
-    Textteil
- Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP)
- von FP7, Stuttgart vom 23.03.2010
-    Durchführungsvertrag vom ...

Fritz Planung GmbH: Renaturierung und Hochwasserfreilegung der
Elsach und der Erms, 21.12.2009, Bad Urach.

Pustal Landschaftökologie und Planung: Vorprüfung des Einzelfalls
gem. § 13a BauGB mit integrierter artenschutzrechtlicher Einschätzung
gem. § 42 BNatSchG und integrierter Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung
für den Bereich nördlich der Elsach, 16.06.2009 mit Ergänzungen vom
04.02.2010 und 09.02.2010, Pfullingen.

Planungsgruppe Kölz: Verkehrsuntersuchung Elsach-Center, 16.
November 2009, Stuttgart.

ISIS, Ingenieurbüro für Schallimmissionsschutz: Lärmschutz Elsach
Center – Konzeption Seilerweg, Bad Urach, Februar 2010, Riedlingen.

GMA, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung:
Auswirkungsanalyse zur Ansiedlung von Fachmärkten in Bad Urach,
Oktober 2009, Ludwigsburg.

in der Fassung vom 08.08.1995 zuletzt geändert am 17.12.2009

2 ·  Zeichnerischer Teil i.M. 1:500 vom 12.10.2010
- Plan Nr. 1 Lageplan mit Zeichenerklärung

·  Textteil
·  Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP)

Einkaufszentrum Elsach-Center
Freie Planungsgruppe 7, Stuttgart
5 Pläne i.M. 1:500
- Plan Nr. 2 Grundriss EG vom 12.10.2010
- Plan Nr. 3 Grundriss OG vom 12.10.2010
- Plan Nr. 4 Dachaufsicht vom 12.10.2010
- Plan Nr. 5 Schnitte / Ansichten vom 12.10.2010
- Plan Nr. 6 Schnitte / Ansichten vom 12.10.2010

Anlage Nr. 1 Vorprüfung des Einzelfalls, Pustal
Landschaftsökologie und Planung, Pfullingen,
16.06.2009/04.02.10/09.02.2010
mit Ergänzung vom 30.08.2010

Anlage Nr. 2 Auswirkungsanalyse, GMA Gesellschaft für Markt-
und Absatzforschung, Ludwigsburg, Oktober 2009
mit Ergänzung vom 21.10.2010

Anlage Nr. 3 Lärmschutzgutachten, ISIS Ingenieurbüro für
Schallimmissionsschutz, Riedlingen, Februar 2010
mit Ergänzung vom 06.08.2010

Anlage Nr. 4 Verkehrsuntersuchung, Planungsgruppe Kölz
Ludwigsburg, 16. November 2009

Anlage Nr. 5 Gewässergutachten, FRITZ Planung GmbH
Bad Urach, Dezember 2009

Anlage Nr. 6 Luftqualitätsgutachten, DWD Deutscher Wetterdienst
Freiburg, 02. Juli 2010

i.d.F.v. 08.08.1995, zuletzt geändert am 01.03.2010
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Änderungen

Bezeichnung Seite Textteil vom 23.03.2010 Seite Textteil vom 12.10.2010

D Textliche
Festsetzungen

1. Planungsrecht-
liche Festsetzungen
1.1 Art der baulichen
Nutzung
Sonstiges
Sondergebiet (SO)

3 Einkaufszentrum mit großflächigen Einzelhandelsbetrieben
§ 11 (3) 1 und 2 BauNVO; siehe zeichn. Teil.
Zulässig ist das im Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP)
dargestellte Bauvorhaben eines Einkaufszentrums auch mit
großflächigen Einzelhandelsbetrieben aller Art und
innenstadtrelevanten Sortimenten mit folgenden Festsetzungen:

Die Gesamtverkaufsfläche von innenstadtrelevanten Branchen darf
8.000 m² nicht überschreiten.

Für großflächige Einzelhandelsbetriebe sind folgende Sortimente und
Obergrenzen der Verkaufsflächen einzuhalten:

·  Lebensmittel max. 3.100 m² VK
·  Bekleidung und Schuhe max. 2.000 m² VK
·  Drogerie inkl. Apotheke max.    750 m² VK
·  Elektro- und/oder Sportartikel max. 2.150 m² VK

3 Einkaufszentrum Elsach-Center
§ 11 (3) 1 BauNVO; siehe zeichn. Teil
Zulässig ist das im
·  Bebauungsplan

- Plan Nr. 1 Lageplan mit Zeichenerklärung vom 12.10.2010
    und im
·  Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP)

- Plan Nr. 2 Grundriss EG vom 12.10.2010
- Plan Nr. 3 Grundriss OG vom 12.10.2010
- Plan Nr. 4 Dachaufsicht vom 12.10.2010
- Plan Nr. 5 Schnitte/Ansichten vom 12.10.2010
- Plan Nr. 6 Schnitte/Ansichten vom 12.10.2010

dargestellte Bauvorhaben eines Einkaufszentrums mit
Einzelhandelsbetrieben verschiedener Art und Größe und
zentrenrelevanten Sortimenten mit folgenden Festsetzungen:

Die Gesamtverkaufsfläche von zentrenrelevanten Branchen darf
innerhalb des Geltungsbereichs 8.000 m² nicht überschreiten.

Für die zentrenrelevanten Einzelhandelsbetriebe sind folgende
Sortimente und Obergrenzen der Verkaufsflächen einzuhalten:

·  Lebensmittelmärkte max. 3.100 m² VK
·  Bekleidungs- und Schuhfachmärkte max. 2.500 m² VK

davon für Schuhe max.    700 m² VK
·  Drogeriefachmärkte inkl. Apotheke max. 1.400 m² VK
·  Elektrofachmarkt max. 1.500 m² VK
·  Sportartikel max.    800 m² VK
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Änderungen

Bezeichnung Seite Textteil vom 23.03.2010 Seite Textteil vom 12.10.2010

1.5 Verkehrsflächen

1.8 Geh- und
Leitungsrechte

3

3

5

5

Die Verkaufsfläche des einzelnen Fachmarkts soll jeweils mindestens
200 m² betragen. In begründeten Einzelfällen können geringere
Verkaufsflächen als Ausnahme zugelassen werden, wenn sie das
Gesamtkonzept nicht gefährden.

Weiterhin sind folgende Nutzungen zulässig:

Büros , Dienstleistungen, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, Einrichtungen für kulturelle, soziale,
gesundheitliche, musikalische, freizeitorientierte und sportliche Zwecke.

In den Obergeschossen sind auch Wohnungen zulässig.

Gewerbebetriebe nach § 33i Gewerbeordnung (Spiel-
hallen und ähnliche Unternehmen) sind nicht zulässig.

Die Verkehrsflächen sind im Lageplan jeweils mit ihrer
Zweckbestimmung als Erschließungsstraße, Fußgängerbereich oder
öffentliche Parkierungsfläche festgesetzt.

Festsetzung der Geh-, Fahr und / oder Leitungsrechte zugunsten der
Allgemeinheit bzw. eines Erschließungsträgers.

3

4

5

6

Für die nicht zentrenrelevanten Einzelhandelsbetriebe sind folgende
Sortimente und Obergrenzen der Verkaufsflächen einzuhalten:

·  Möbel, Matratzen, Küchen,
Sonderpostenmärkte und
vergleichbare Fachmarktkonzepte max. 2.000 m² VK

Die Verkaufsfläche des einzelnen Fachmarkts soll jeweils
mindestens 200 m² betragen. In begründeten Einzelfällen können
geringere Verkaufsflächen als Ausnahme zugelassen werden, wenn
sie das Gesamtkonzept nicht gefährden.

Weiterhin sind folgende Nutzungen zulässig:

Büros , Dienstleistungen, Schank- und Speisewirtschaften,
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Einrichtungen für kulturelle,
soziale, gesundheitliche, musikalische, freizeitorientierte und
sportliche Zwecke.

In den Obergeschossen sind auch Wohnungen zulässig.

- - - (s. Hinweise 3.20 auf besteh. B-Plan
       „Marktplatz/Innenstadt III“).

Die Verkehrsflächen sind im Lageplan jeweils mit ihrer
Zweckbestimmung als Erschließungsstraße, Gehweg oder
öffentlicher Parkplatz festgesetzt.

Festsetzung der Geh- und / oder Leitungsrechte zugunsten der
Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers oder des
Nachbargebäudes Olgastraße 4.
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Änderungen

Bezeichnung Seite Textteil vom 23.03.2010 Seite Textteil vom 12.10.2010

1.9 Grünflächen

1.10 Wasserflächen
und Flächen für die
Wasserwirtschaft,
Hochwasserschutz
und die Regelung
des Wasserabflusses

Wasserflächen

Brücken

5

6

Die Flächen sind entsprechend den Maßgaben des Grünordnungs- und
des Gewässerenaturierungskonzepts von Fritz Planung GmbH, Bad
Urach, vom 21.12.2009 zu gestalten und vom jeweiligen
Grundstückseigentümer dauerhaft zu unterhalten. Die
Planungsempfehlungen und Hinweise der Vorprüfung des Einzelfalls
gem. § 13a BauGB von Pustal Landschaftsökologie und Planung,
Pfullingen, vom 16.06.2009 mit Änderungen und Ergänzungen vom
04.02.2010 und 09.02.2010, sind zu berücksichtigen.

Die Flächen sind entsprechend den Maßgaben des
Gewässerrenaturierungskonzepts von Fritz Planung GmbH, Bad Urach,
vom 21.12.2009 zu gestalten und vom jeweiligen
Grundstückseigentümer (Gewässer 2. Ordnung : Stadt Bad Urach;
Gewässer 1. Ordnung: Regierungspräsidium Tübingen) dauerhaft zu
unterhalten.

Die erforderlichen Brücken im Bereich des Parkplatzes sind als
Stahlkonstruktion mit Lichtgitterabdeckung zu bauen (s. Vorhaben- und
Erschließungsplan, Plan EG).
Die Brücke in Verlängerung der Friedrichsstraße/ Olgastraße in
Richtung Grünes Herz unterliegt nicht dieser gestalterischen
Festsetzung.

6

6

Die Grünflächen sind im Lageplan als öffentliche oder private
Grünflächen jeweils mit ihrer Zweckbestimmung festgesetzt.

- - -

Die erforderlichen Brücken über die Elsach/Erms und den
Ermskanal sind als Stahlkonstruktionen mit Lichtgitterabdeckungen
zu bauen (s. VEP Plan Nr. 2 Grundriss EG).

Die Brücke für die Erschließungsstraße unterliegt nicht diesen
gestalterischen Festsetzungen.
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Änderungen

Bezeichnung Seite Textteil vom 23.03.2010 Seite Textteil vom 12.10.2010

1.13 Bauliche und
sonstige technische
Vorkehrungen zum
Schutz vor schädl.
Umwelteinwirkungen
im Sinne des
BImSchG
(12.10.2010)

1.13 Vorkehrungen
zum Schutz vor
schädlichen
Umwelteinwirkungen
(23.03.2010)

3. Nachrichtliche
Übernahme von
Festsetzungen und
Hinweisen

8

- - -

Zur Vermeidung von Lärmbeeinträchtigungen sind die Lkw-
Andienungen beim Elsach-Center auf den Zeitbereich tags (6.00 –
22.00 Uhr) zu beschränken.

8 Bei der Errichtung und der Änderung von Gebäuden mit
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen ist ein resultieren des
Schalldämm-Maß R'w,res der Außenbauteile entsprechend der im
Bebauungsplan dargestellten Lärmpegelbereiche III und IV
erforderlich:

Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit von der
Raummutzung und Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren
auf der Grundlage der DIN 4109 nachzuweisen.
Für die der Parkplatzfläche zugewandten Gebäudeseiten sind für
schutzbedürftige Wohnräume wie Schlafzimmer und Kinderzimmer
im Hinblick auf die benachbarte Gastronomie und die allgemeine
Platz-nutzung Lärmschutzfenster in Kombination mit
fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen einzubauen.

- - -

Raumart erf. R'w,res des
Außenbauteils in dB
LPB III LPB IV

Aufenthaltsräume in
Wohnungen,
Übernachtungsräume in
Beherbergungsstätten,
Unterrichtsräume u.ä.

     35      40

Büroräume u.ä.      30      35
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Änderungen

Bezeichnung Seite Textteil vom 23.03.2010 Seite Textteil vom 12.10.2010

3.4 Archäologie

3.11
Hochwasserschutz

3.13 Natur-/
Landschaftsschutz

3.17
Immissionsschutz

9

12

13

13
5. Abs

15

Sollten im Zuge der Baumaßnahmen archäologische Fundstellen (z.B.
Mauern, Gruben, Brandschichten o.ä.) angeschnitten oder Funde
gemacht werden (wie z.B. Scherben, Metallteile, Knochen u.ä.), ist das
Landesdenkmalamt unverzüglich zu benachrichtigen. Die Möglichkeit
zur Fundbergung und Dokumentation ist einzuräumen.

Es muss gesichert sein, dass das geplante "Elsach-Center"
hochwasserfrei ist.

Der Ausbauvorschlag für Elsach und Erms vom 21.12.2009 (Fritz
Planung GmbH, Bad Urach) gewährleistet einen schadfreien Abfluss
bis zu einem HQ 100.

Aufgrund des Fehlens von wertgebenden Biotopstrukturen ist eine
erhebliche Beeinträchtigung von lokalen Populationen nicht absehbar.

Die Auswirkungen der Planungen auf die Lärmsituation im Stadtgebiet
von Bad Urach wurden im Rahmen der "Schalltechnischen
Untersuchung" vom Februar 2010 (Ingenieurbüro für
Schallimmissionsschutz ISIS, Riedlingen) ermittelt.

10

13

14
5. Abs

15

Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische Fundstellen (z.B.
Mauern, Gruben, Brandschichten o.ä.) angeschnitten oder Funde
gemacht werden (z.B. Scherben, Metallteile, Knochen), ist das
Regierungspräsidium Tübingen, Ref. 26-Denkmalpflege,
Fachbereich Archäologische Denkmalpflege, unverzüglich zu
benachrichtigen. Auf § 20 DSchG wird verwiesen.

Zum Hochwasserschutz wurden in dem Gewässergutachten
(FRITZ Planung GmbH, Bad Urach, Dezember 2009)
Untersuchungen, Berechnungen und Ausbauvorschläge
dargestellt.

Der Ausbauvorschlag für Elsach und Erms gewährleistet einen
schadfreien Abfluss bis zu einem HQ 100.

Die Vorgaben des § 44 BNatSchG zum Artenschutz sind zu
beachten.

Eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz für die geplante Bebauung am
Elsach-Hang mit jüngerem Waldbereich ist in vorliegendem
Gutachten integriert.

Aufgrund des weitgehenden Fehlens von wertgebenden
Biotopstrukturen ist eine erhebliche Beeinträchtigung von lokalen
Populationen besonders und streng geschützter Arten nicht
absehbar. Für den Alpenbock werden Maßnahmen empfohlen.

Die Auswirkungen der Planungen auf die Lärmsituation im
Stadtgebiet von Bad Urach wurden im Rahmen der
"Schalltechnischen Untersuchung" vom Februar 2010 mit
Ergänzung vom 06.08.2010 (ISIS Ingenieurbüro für
Schallimmissionsschutz, Riedlingen) ermittelt.
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Änderungen

Bezeichnung Seite Textteil vom 23.03.2010 Seite Textteil vom 12.10.2010

3.19 Leitungsschutz

3.20
Vergnügungsstätten

E Örtliche
Bauvorschriften

17

Den Belangen des Immissionsschutzes, insbesondere im Hinblick auf
die Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im
Plangebiet und in seiner Umgebung, wird ausreichend Rechnung
getragen. Die Lkw-Andienungen beim Elsach-Center sind auf den
Zeitbereich tags (6.00-22.00 Uhr) zu beschränken.

- - -

- - - (bisher Festsetzungen)

Grundlage des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans ‘‘Nördliche
Innenstadt“ ist der zwischen der Stadt Bad Urach und dem
Vorhabenträger (A.I.26. Immobilien- Gesellschaft mbH & Co. KG,
Schemmerhofen) abgestimmte Vorhaben- und Erschließungsplan
(VEP) vom 23.03.2010.

Neben den folgenden örtlichen Bauvorschriften werden weitere
Einzelheiten durch den Städtebaulichen Vertrag und das Baugesuch
geregelt.

16

19

Den Belangen des Immissionsschutzes, insbesondere im Hinblick
auf die Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im
Plangebiet und in seiner Umgebung, wird ausreichend Rechnung
getragen

In den Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende
Trassen mit einer Leitungszone für die Unterbringung der
notwendigen  Ver- und Entsorgungsleitungen vorzusehen.

Das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern im Bereich
unterirdischer Leitungen erfolgt in Abstimmung mit den
Leitungsträgern. Bei allen Arbeiten im Bereich unterirdischer
Leitungen ist die genaue Lage der Leitungen und Kabel vorher bei
den Leitungsträgern zu erheben.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen"
der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen,
Ausgabe 1989, siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten.

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans
"Marktplatz/Innenstadt III" in Bad Urach. Innerhalb des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans sind Vergnügungsstätten nicht
zulässig.

Grundlage des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans ‘‘Nördliche
Innenstadt“ ist der zwischen der Stadt Bad Urach und dem
Vorhabenträger (A.I.26. Immobilien- Gesellschaft mbH & Co. KG,
Schemmerhofen) abgestimmte Vorhaben- und Erschließungsplan
(VEP) Einkaufszentrum Elsach-Center
Freie Planungsgruppe 7, Stuttgart
5 Pläne i.M. 1:500
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Änderungen

Bezeichnung Seite Textteil vom 23.03.2010 Seite Textteil vom 12.10.2010

1. Äußere Gestaltung
der baulichen
Anlagen

2. Dachgestaltung

Ausfertigungs-
vermerk

17

18

19

Die Architektur des Einkaufs- und Dienstleistungszentrums ist nach
Maßstab, Materialwahl und Farbgebung im Hinblick auf ein einheitliches
Erscheinungsbild aufeinander abzustimmen. Im Einzelnen sind,
entsprechend den Eintragungen des Vorhaben- und
Erschließungsplans, Plan Ansichten, folgende Gestaltungsmerkmale
festgelegt

- Die im Lageplan gekennzeichneten Platz- und Erschließungsraum
bestimmenden Fassaden sollen – in Fortsetzung des alten und
teilweise weiterverwendeten Fassadenmaterials der typischen
Industriearchitektur – mit Ziegel verkleidet werden.

- Als Dachform ist das Flachdach (FD) bzw. bei dem Hanggebäude
alternativ das Pultdach (PD) zugelassen.

Gefertigt:
Stuttgart, den 23.03.2010

Anerkannt:
Bad Urach, den

(Rebmann)
Bürgermeister

19

19

- Plan Nr. 2 Grundriss EG vom 12.10.2010
- Plan Nr. 3 Grundriss OG vom 12.10.2010
- Plan Nr. 4 Dachaufsicht vom 12.10.2010
- Plan Nr. 5 Schnitte / Ansichten vom 12.10.2010

      - Plan Nr. 6 Schnitte / Ansichten             vom 12.10.2010

Die Architektur des Einkaufs- und Dienstleistungszentrums ist nach
Maßstab, Materialwahl und Farbgebung im Hinblick auf ein
einheitliches Erscheinungsbild aufeinander abzustimmen. Im
Einzelnen sind folgende Gestaltungsmerkmale festgelegt (s. VEP
Pläne 5 und 6 Schnitte/Ansichten):

·  Die im Lageplan gekennzeichneten, den Platz- und
Erschließungsraum bestimmenden Fassaden sollen – in
Fortsetzung des alten und teilweise weiterverwendeten
Fassadenmaterials der typischen Industriearchitektur – in Ziegel
ausgeführt werden.

Für die Dachgestaltung sind folgende Gestaltungsmerkmale
festgelegt (s. VEP Plan Nr. 4 Dachaufsicht):

·  Als Dachform ist das Flachdach (FD) mit einer Neigung bis 10°
zugelassen.

Ausgefertigt als Satzung:
Die textlichen und zeichnerischen Aussagen dieses Original-
Bebauungsplans stimmen mit dem Willen des Gemeinderats, wie
dieser in dem Beschluss vom zum Ausdruck kommt, überein.

Bad Urach, den

(Rebmann)
Bürgermeister


